
BEITRAGSORDNUNG des „Bunter Buchladen e.V.“

§ 1 – Grundlage

Diese Beitragsordnung regelt gemäß §10 Punkt (2) der Satzung die Höhe, Fälligkeit und Anpassung 
der Mitgliedsbeiträge.
Sie wird von der Mitgliederversammlung beschlossen und tritt mit dem Tag des Beschlusses in 
Kraft.

§ 2 – Beitragspflicht

Alle Mitglieder des Vereins sind beitragspflichtig.

§ 3 – Beitragshöhe (aktuelle Regelung)

(1) Jedes Mitglied kann den eigenen individuellen Mitgliedsbeitrag eigenverantwortlich festlegen 
und jederzeit für die Zukunft anpassen.

(2) Die Änderung gilt ab dem folgenden Beitragszeitraum.

(3) Der Beitrag soll sich an den finanziellen Möglichkeiten des Mitglieds orientieren und im Sinne 
der Solidarität den Vereinszweck mittragen. 

§ 4 – Fälligkeit und Zahlung

(1) Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem Zeitpunkt des Beitritts jährlich im Voraus fällig.

(2) Das Mitgliedsjahr beginnt mit dem Datum des Beitritts und endet zwölf Monate später, sofern 
kein Ausscheiden aus dem Verein erfolgt.

(3) Der Beitrag ist jeweils zu Beginn des neuen Mitgliedsjahres unaufgefordert zu entrichten. 

§ 5 – Perspektive Bietendenrunde

(1) Der Verein hat die Möglichkeit, auf ein solidarisches Beitragsmodell („Bietendenrunde“) 
umzusteigen, bei dem die Mitglieder im Rahmen einer offenen Runde ihre individuelle 
Beitragshöhe selbst bestimmen.

(2) Ziel der Bietendenrunde ist es, eine solidarische, gerechte und gemeinschaftlich getragene 
Finanzierung des Vereins zu fördern. Die individuelle Höhe des Beitrags zur Bietendenrunde muss 
vertraulich behandelt werden.

(3) Bis zur formellen Einführung der Bietendenrunde gelten die Regelungen dieser Beitragsordnung 
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in ihrer derzeitigen Form weiter.

§ 6 – Entscheidung über die Umstellung auf das Bietendenmodell

(1) Über die Einführung der Bietendenrunde entscheidet die Mitgliederversammlung nach 
Empfehlung der Arbeitsgruppe Finanzen mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder

(2) Der Beschluss ist zu protokollieren und die Information allen Mitgliedern zeitnah 
zugänglich zu machen.

(3) Das Plenum und eine zuständige Arbeitsgruppe können ergänzende Regeln zur 
Durchführung der Bietendenrunde beschließen.

(4) Der Vorstand und das Plenum können die zuständige Arbeitsgruppe beauftragen, eine 
ergänzende „Bietendenrundenordnung“ zu erarbeiten.

§ 7 – Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung tritt am 16.10.2025 in Kraft.
Sie kann durch den Vorstand oder eine zuständige Arbeitsgruppe sowie gemäß §6 geändert oder 
ergänzt werden.
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